
 

Amtsblatt 

 
Verkündigungsorgan für den Kreis Viersen sowie die Städte Kempen, Nettetal, Tönisvorst, Viersen, Willich und die Ge-
meinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal 
 

 
 

   

Nr. 37/2020 13.08.2020 Seite 1 
   

 
 

Burggemeinde Brüggen .......................................................................................................................... 2 

512/2020 Wahlbekanntmachung zu den Kommunalwahlen am 13. September 
2020 in der Burggemeinde Brüggen ........................................................................ 2 

Stadt Nettetal ......................................................................................................................................... 5 

513/2020 Bekanntmachung der Stadt Nettetal über die zugelassenen 
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters und der Vertretung der 
Stadt Nettetal am 13. September 2020 ................................................................... 5 

514/2020 Bekanntmachung der Stadt Nettetal über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 13. September 2020 ................... 15 

515/2020 Bekanntmachung der Stadt Nettetal über die zugelassenen 
Wahlvorschläge für die Wahl des Integrationsrates am 13. September 
2020 ....................................................................................................................... 18 

516/2020 Bekanntmachung der Stadt Nettetal über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen zur Wahl des 
Integrationsrates der Stadt Nettetal am 13. September 2020 .............................. 19 

Gemeinde Niederkrüchten ................................................................................................................... 22 

517/2020 Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des 
Bürgermeisters und der Vertretung der Gemeinde Niederkrüchten am 
13. September 2020 ............................................................................................... 22 

518/2020 Bekanntmachung der Gemeinde Niederkrüchten über das Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen zu 
den allgemeinen Kommunalwahlen am 13. September 2020 .............................. 30 

Stadt Willich .......................................................................................................................................... 33 

519/2020 Kommunalwahl 2020 – Unionsbürger / Unionsbürgerinnen ................................ 33 

 
  



Nr. 37/2020 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 2 

 

Burggemeinde Brüggen 
 

512/2020 Wahlbekanntmachung 

zu den Kommunalwahlen am 13. September 2020 

in der Burggemeinde Brüggen 

 
 

1. Am 13. September 2020 finden in Nordrhein-Westfalen die allgemeinen Kommunalwahlen 
statt.  
In der Burggemeinde Brüggen werden die Wahl des/des Landrats/Landrätin (Landratswahl), die 
Wahl der Vertretung des Kreises Viersen (Kreistagswahl) sowie die Wahl des Bürgermeisters 
(Bürgermeisterwahl) und der Vertretung der Burggemeinde Brüggen (Gemeinderatswahl) als 
verbundene Wahlen gemeinsam durchgeführt. 
 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Burggemeinde Brüggen ist in 17 allgemeine Stimmbezirke (= Wahlbezirke) eingeteilt. 
Bei der Kreistagswahl wird die Wahl in folgendem allgemeinen Stimmbezirk nach Altersgruppen 
und Geschlecht durchgeführt (repräsentative Wahlstatistik); das Wahlgeheimnis wird auch 
hier gewahrt: 

Stimmbezirk Bezeichnung des Stimmbezirks 

Bezeichnung des Wahl-

raums 

(Straße, Nr., Zimmer-

Nr.) 

1080 Kath. Grundschule Born Schwalmweg 16 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 12.08.2020 bis 
23.08.2020 übersandt worden sind, sind der Stimm-/Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Prüfung der Wahlbriefe am Wahltag um 14.00 Uhr im Schul-
zentrum Brüggen, Nikolausplatz 1, 41379 Brüggen, in der Kath. Grundschule Born, Schwalmweg 
16, 41379 Brüggen und im Schulzentrum Bracht, Alster Kirchweg 11, 41379 Brüggen zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung, einen gültigen Ausweis oder Reisepass und ei-
nen eigenen nicht radierfähigen Stift zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung, auf 
der gekennzeichnet ist, für welche der Wahlen der Empfänger wahlberechtigt ist, soll bei der 
Wahl vorgelegt werden. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wähler erhalten bei Be-
treten des Wahlraums jeweils einen amtlichen Stimmzettel für die Wahlen ausgehändigt, zu 
denen sie wahlberechtigt sind. 
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Der Wähler hat für die Bürgermeister- und die Gemeinderatswahl sowie die Landrats- und die 
Kreistagswahl jeweils eine Stimme. Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewer-
ber/eine Bewerberin gekennzeichnet werden. Die Stimmzettel jeweils mit schwarzem Aufdruck 
unterscheiden sich wie folgt: 
a) für die Landratswahl: blauer Stimmzettel 
b) für die Kreistagswahl: rosa Stimmzettel 
c) für die Bürgermeisterwahl: gelber Stimmzettel 
d) für die Gemeinderatswahl: weißer Stimmzettel 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt wer-
den kann, wie er gewählt hat. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und eine 
Feststellung der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Ist der Wähler des Lesens unkundig oder aufgrund einer Behinderung an der Abgabe seiner 

Stimme gehindert, kann er sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wähler selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wählers er-
setzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht ist unzulässig. 
 

6. Für die verbundenen Kommunalwahlen wird auf Antrag ein Wahlschein ausgestellt, der im je-
weiligen Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt ist, gültig ist. Wähler, die einen Wahl-
schein haben, können an der Wahl durch Briefwahl teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen roten Wahlbrief-
umschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 Kom-

munalwahlgesetz). Wer unbefugt wählt, im Rahmen zulässiger Assistenz eine Stimme ohne o-
der entgegen einer geäußerten Wahlentscheidung des Wahlberechtigten abgibt, oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 
3 des Strafgesetzbuches).  
 

8. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie 
in einem Bereich mit einem Abstand von weniger als zwanzig Metern von dem Gebäudeeingang 
jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriften-
sammlung verboten. Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der 
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Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18:00 
Uhr unzulässig 
 

Brüggen, 10. August 2020 

 

Burggemeinde Brüggen 

Der Wahlleiter 

 

Dieter Dresen 
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Stadt Nettetal 
 

513/2020 Bekanntmachung der Stadt Nettetal über die zugelassenen Wahlvor-

schläge für die Wahl des Bürgermeisters und der Vertretung der Stadt Nettetal am 

13. September 2020 
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514/2020 Bekanntmachung der Stadt Nettetal über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen in 

Nordrhein-Westfalen am 13. September 2020 

 
 
1. Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen finden am 13. September 2020 statt.  
 
2. Das Wählerverzeichnis zu den Kommunalwahlen für die Wahlbezirke der Stadt Nettetal wird in 

der Zeit vom 24. bis 28. August 2020 während der allgemeinen Öffnungszeiten des Bürgerser-
vices und zwar  

 
am 24.08.2020 von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 
am 25.08.2020 von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 
am 26.08.2020 von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr,  
am 27.08.2020 von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr und  
am 28.08.2020 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
im Rathaus, Bürgerservice, Raum 101, Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten.  

 Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat er oder sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Abs.1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

  
 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 

ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.  

 
3. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist 

(24.08.2020 bis 28.08.2020), spätestens am 28.08.2020 bis 12.00 Uhr, beim Bürgermeister der 
Stadt Nettetal, Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal Einspruch einlegen. 

 Der Einspruch ist schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift einzulegen. 
 
4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

23.08.2020 eine Wahlbenachrichtigung. 
 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-

spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung. 
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5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem Wahlbezirk durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

6.1 jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
6.2  ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 

a) wenn er oder sie nachweist, dass man aus einem von ihm oder ihr nicht zu vertreten-
den Grund die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 28.08.2020) versäumt 
hat; 
b)  wenn er oder sie aus einem von ihm oder ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist; 
c) wenn seine bzw. ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Ein-
spruchsfrist entstanden ist oder sich herausstellt. 

 
7. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 

11.09.2020, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde (Wahlamt) schriftlich oder mündlich bean-
tragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder 
durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Eine fern-
mündliche (telefonische) Antragstellung ist unzulässig. Die Antragsteller müssen Familien-
name, Vorname(n), Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, 
Wohnort) angeben.  

  
  Im Falle nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht o-

der nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

  
  Versichert ein oder eine Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm bzw. ihr der beantragte Wahl-

schein nicht zugegangen ist, kann ihm bzw. ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

  
  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 6.2 Buch-

staben a) bis c) jeweils angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

  
  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.  
 

8. Mit dem Wahlschein erhält der oder die Wahlberechtigte  
 

  zu den Gemeinde- und Kreiswahlen (Kreistagswahl, Landratswahl, Stadtratswahl und Bür-
germeisterwahl) 

 
- je einen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl (gelb), die Gemeinderatswahl (weiß), die 

Landratswahl (blau) und die Kreistagswahl (rosa), 
- den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag  
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, versehenen 

hellroten Wahlbriefumschlag und  



Nr. 37/2020 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 17 

- ein Merkblatt für die Briefwahl.  
  

  Die Abholung von Wahlschein(en) und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.  

 
  Wer durch Briefwahl wählt,  
 

- kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt sie in den amtlichen Stimmzettelumschlag 
und verschließt diesen,  

- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Brief-
wahl unter Angabe des Ortes und Tages,  

- steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen 
Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag,  

- verschließt den hellroten Wahlbriefumschlag und  
- übersendet den Wahlbrief an den Bürgermeister. Der Wahlbrief kann dort auch abgege-

ben werden. Nach Eingang des Wahlbriefes beim Bürgermeister darf er nicht mehr zu-
rückgegeben werden.   

 
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem jeweiligen Wahlschein muss so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage 
bis 16.00 Uhr eingeht. 
 
Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Sie können ihn auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgeben.  

 
Nettetal, 10. August 2020 
 
Der Wahlleiter 
gez.  
Dr. Rauterkus   
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515/2020 Bekanntmachung der Stadt Nettetal über die zugelassenen Wahlvor-

schläge für die Wahl des Integrationsrates am 13. September 2020 
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516/2020 Bekanntmachung der Stadt Nettetal über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen zur Wahl des Integrationsra-

tes der Stadt Nettetal am 13. September 2020 

 
 
1. Das Wählerverzeichnis für die Stimmbezirke der Stadt Nettetal wird in der Zeit vom 24. bis 28. 

August 2020 während der allgemeinen Öffnungszeiten des Bürgerservices und zwar  
 
am 24.08.2020 von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 
am 25.08.2020 von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 
am 26.08.2020 von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr,  
am 27.08.2020 von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr und  
am 28.08.2020 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
im Rathaus, Bürgerservice, Raum 101, Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten.  

 Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Abs.1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 
 In das Wählerverzeichnis werden alle Personen eingetragen, bei denen am 35. Tag vor der Wahl 

feststeht, dass sie wahlberechtigt und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.  
  
 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 

ein Datensichtgerät möglich.  
 
 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.  
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist 

(24.08.2020 bis 28.08.2020), spätestens am 28.08.2020 bis 12.00 Uhr, beim Bürgermeister der 
Stadt Nettetal, Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift einzulegen. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

23.08.2020 eine Wahlbenachrichtigung. 
 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-

spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung. 
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in der Stadt Nettetal durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Stimmbezirk oder durch Briefwahl teilnehmen.  

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  

 
5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigte/r,  
5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigte/r,  

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund 
die Einspruchsfrist versäumt hat; 

b) er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist;  

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist 
entstanden ist oder sich herausstellt.  

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 

11.09.2020, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde (Wahlamt) schriftlich oder mündlich beantragt 
werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Eine fernmündliche 
(telefonische) Antragstellung ist unzulässig. Die Antragsteller müssen Familienname, Vor-
name(n), Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) ange-
ben.  

  
 Im Falle nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 

nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

  
 Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zu-

gegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

  
 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buch-

staben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

  
 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-

weisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

 
7. Mit dem weißen Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte  

- einen amtlichen Stimmzettel,  
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 

grauen Wahlbriefumschlag und  
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 

die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
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dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.  

 
 Wer durch Briefwahl wählt,  

- kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen Stimmzettelumschlag 
und verschließt diesen,  

- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Brief-
wahl unter Angabe des Ortes und Tages,  

- steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen 
Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag,  

- verschließt den Wahlbriefumschlag und  
- übersendet den Wahlbrief an den Bürgermeister. Der Wahlbrief kann dort auch abgege-

ben werden. Nach Eingang des Wahlbriefes beim Bürgermeister darf er nicht mehr zu-
rückgegeben werden.   

 
Der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein muss so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr ein-
geht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
 
Nettetal, 11. August 2020 
 
Stadt Nettetal 
Der Bürgermeister 
gez.  
Wagner 
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Gemeinde Niederkrüchten 
 

517/2020 Bekanntmachung 

der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters und der Vertre-

tung der Gemeinde Niederkrüchten am 13. September 2020 

 
Gemäß § 19 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kom-
munalwahlgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 
509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5d) in Verbindung mit den 
§§ 30, 31 Abs. 4 und 75 b Abs. 7 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GV. NRW. S. 312 d) werden die zugelassenen Wahlvorschläge für die 
Wahl des Bürgermeisters sowie die Wahl der Vertretung und der Reservelisten für die Kommunal-
wahlen am 13. September 2020 hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
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Niederkrüchten, den 05. August 2020 
Der Wahlleiter 
 
gez. Schippers  
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518/2020 Bekanntmachung der Gemeinde Niederkrüchten über das Recht auf 

Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen zu den allgemeinen 

Kommunalwahlen am 13. September 2020 

 
1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Gemeinde Niederkrüchten wird in der Zeit vom 

24. bis 28. August 2020 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Wahlbüro der Gemeinde 
Niederkrüchten, Zimmer 18, Laurentiusstraße 19, 41372 Niederkrüchten, für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Dateien überprüfen. Sofern 
ein/e Wahlberechtige/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.  
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, 
spätestens am 28. August 2020 bis 12:00 Uhr beim Wahlamt der Gemeinde Niederkrüchten, Lau-
rentiusstraße 19, 41372 Niederkrüchten, Zimmer 18, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.  
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. 
August 2020 eine Wahlbenachrichtigung.  

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie 
sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann.  

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem/ihrem Wahlbezirk durch Stimmabgabe 

oder durch Briefwahl teilnehmen.  

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  

 
5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r  
5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 

a)  wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 28. August 2020) versäumt 
hat, 
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b) wenn er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wähler-
verzeichnis aufgenommen worden ist, 

c)  seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist ent-
standen ist oder sich herausstellt. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 11. 

September 2020, 18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich  oder elektronisch 
beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-mail o-
der durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Dabei müssen Fa-
milienname, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, 
Ort) angegeben werden. Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden.  

 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 genann-
ten Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, 
stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e Wahlberechtigte/r mit Behinderung kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
7. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte  

 
1. die Stimmzettel für die Kommunalwahlen,  
2. den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,  
3. den roten Wahlbriefumschlag. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird.  
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt sie in den besonderen 
amtlichen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahlschein 
vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und den 
Stimmzettelumschlag in den besonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahlbriefum-
schlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 16:00 Uhr eingeht. 
 
Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von der Deutschen Post AG 
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als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Sie können auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
 
 
Niederkrüchten, den 06. August 2020 
Der Wahlleiter 
 
 
gez. Schippers 
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Stadt Willich 
 

519/2020 Kommunalwahl 2020 – Unionsbürger / Unionsbürgerinnen 

 
 
Diese Bekanntmachung dient vornehmlich ausländischen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern, 
die gem. § 23 des Meldegesetzes von der Meldepflicht befreit sind. 
 
An der Kommunalwahl am 02.08.2020 kann nur teilnehmen, wer in ein Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist. Ausländische Unionsbürger/innen, die in Willich am 42. Tage vor der Wahl (Stichtag) für eine 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen, für die Hauptwohnung gemeldet sind, werden bei Vorliegen 
der sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen von Amts wegen in das Wählerverzeichnis der Stadt 
Willich eingetragen, erhalten eine Wahlbenachrichtigung und können an der Wahl teilnehmen. 
 
Ausländische Unionsbürger/innen, die gem. § 23 des Meldegesetzes von der Meldepflicht befreit 
sind und deshalb nicht bei der Meldebehörde gemeldet sind, werden nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen. Dafür ist es notwendig, dass sie am Wahltag die sonstigen wahlrechtli-
chen Voraussetzungen erfüllen und  
 

spätestens bis zum 28.08.2020 (16. Tag vor der Wahl) 
 
den Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis der Stadt Willich stellen. Diese Anträge müssen 
zu diesem Termin beim Wahlamt der Stadt Willich, Schloss Neersen, Zimmer 106, Hauptstr. 6, 
47877 Willich, eingegangen sein. Sie können auch dort angefordert werden (Tel. 02156/949-123). 
Später eingehende Anträge können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Der Antrag muss Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift sowie Staatsan-
gehörigkeit enthalten und persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. In seinem Antrag hat 
der Unionsbürger durch Abgabe einer Versicherung an Eides statt den Nachweis für seine Wahlbe-
rechtigung zu erbringen. Ein Identitätsnachweis ist mit dem Antrag gleichzeitig vorzulegen. Nähere 
Auskünfte erteilt das Wahlamt unter der o.g. Anschrift bzw. Telefonnummer. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez.: Lambertz-Müller 
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